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2. Wie groß ist das Budget?

Das Programm hat ein Gesamtbudget von 885 Mio. Euro für sieben Jahre (2007-2013). Über das Jahresbudget
entscheiden das Europäische Parlament und der Rat. Auf der folgenden Website können Sie die einzelnen Schritte
der Verabschiedung des Budgets verfolgen. Dieses Programm betrifft die Haushaltslinie 15.05.55.

http://ec.europa.eu/budget/documents/budget_current_year_en.htm

Die Kommission behält sich das Recht vor, nicht alle verfügbaren Gelder zuzuteilen.
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Eurodesk stellt außerdem Inhalte für das Europäische Jugendportal bereit und bietet auf seiner Website Online-
Informationsdienste und Kontaktdaten an.

Das Netzwerk trägt zur Aktualisierung der Daten für das Europäische Jugendportal bei und unterstützt dessen
Förderung und Weiterentwicklung. Zu diesem Zweck arbeitet Eurodesk mit anderen relevanten
Informationsnetzwerken im Jugendbereich zusammen, insbesondere mit dem ERYICA-Netzwerk (European Youth
Information and Counselling Agency) und der EYCA (European Youth Card Association).

Das Euro-Med Jugendprogramm
Das Euro-Med Jugendprogramm hat die Förderung der Zusammenarbeit, Vernetzung und des Austausches
zwischen Jugendorganisationen aus den Anrainerstaaten des Mittelmeers zum Ziel. Es stellt nützliche
Einrichtungen wie eine Datenbank für die Suche nach Kooperationspartnern, ein Diskussionsforum, Länderprofile
und Informationen zur Finanzierung von Jugendinitiativen bereit.

Strukturen für ehemalige EFD-Freiwillige
Diese Strukturen beschäftigen sich mit Jugend- und Freiwilligenthemen. Ihre Aktivitäten umfassen im
Allgemeinen die Bereitstellung von Unterstützung für EFD-Freiwillige und das Einrichten von Plattformen für die
Kommunikation und Vernetzung zwischen ehemaligen EFD-Freiwilligen für den gemeinsamen
Erfahrungsaustausch.

Nähere Einzelheiten erfahren Sie bei JUGEND für Europa.
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Benachbarte Partnerländer
Das Programm JUGEND IN AKTION unterstützt die Zusammenarbeit zwischen Programmländern und den
folgenden benachbarten Partnerländern:

Süd-Ost-Europa Osteuropa und Kaukasus Partnerländer im
Mittelmeerraum

Albanien
Bosnien-Herzegowina
Ehemalige Jugoslawische
Republik Mazedonien
(FYROM)
Kosovo unter UNSC
Resolution 1244/1999
Kroatien
Montenegro
Serbien8

Armenien
Aserbaidschan
Georgien
Moldawien
Russische Föderation
Ukraine
Weißrussland

Ägypten
Algerien
Israel
Jordanien
Libanon
Marokko
Syrien
Tunesien
Westjordanland und
Gazastreifen unter
palästinensischer
Verwaltung

Andere Partnerländer weltweit
Eine Zusammenarbeit mit den anderen, nachstehend aufgeführten Partnerländern weltweit, die im Jugendbereich
Vereinbarungen mit der Europäischen Gemeinschaft geschlossen haben, ist möglich.

Äquatorialguinea Indien Osttimor
Äthiopien Indonesien Palau
Afghanistan Jamaika Panama
Angola Japan Papua-Neuguinea
Antigua und Barbuda Jemen Paraguay
Argentinien Kambodscha Peru
Australien Kamerun Philippinen
Bahamas Kanada Ruanda
Bangladesh Kap Verde Sainte Lucia
Barbados Kasachstan Saint Kitts und Nevis
Belize Kenia Saint Vincent und die Grenadinen
Benin Kirgisien Sambia
Bolivien Kiribati Samoa
Botswana Kolumbien São Tome und Príncipe
Brasilien Komoren Senegal
Brunei Kongo (Demokratische Republik) Seychellen
Burkina Faso Kongo (Republik) Sierra Leone
Burundi Korea (Republik) Singapur
Chile Laos Solomonen
China Lesotho Sudan
Cook Inseln Liberia Südafrika
Costa Rica Madagaskar Surinam
Djibouti Malawi Swasiland
Dominica Malaysia Tansania
Dominikanische Republik Mali Thailand
Ecuador Marshall-Inseln Togo
Elfenbeinküste Mauretanien Tonga
El Salvador Mauritius Trinidad und Tobago
Eritrea Mexiko Tschad
Fidschi Mikronesien Tuvalu
Gabun Mosambik Uganda
Gambia Namibia Uruguay
Ghana Nauru Usbekistan
Grenada Nepal Vanuatu
Guatemala Neuseeland Venezuela

8 Einschließlich Kosovo, unter Zivilverwaltung der Vereinten Nationen gemäß Resolution 1244 des UN-Sicherheitsrates vom
10.Juni 1999.
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Guinea (Republik) Nicaragua Vereinigte Staaten von Amerika
Guinea-Bissau Niger Vietnam
Guyana Nigeria Zentralafrikanische Republik
Haiti Niue Zimbabwe
Honduras

Visaanforderungen
Wenn Ihr Projekt Nichtmitgliedsstaaten der Europäischen Union betrifft, müssen Sie sich nach den
Visaanforderungen erkundigen.

Grundsätzlich müssen TeilnehmerInnen des Programms JUGEND IN AKTION aus Nichtmitgliedsländern der
Europäischen Union, die in die EU einreisen, sowie TeilnehmerInnen aus der EU, die in ein Nichtmitgliedsland der
EU einreisen, um an einem Jugendprojekt teilzunehmen, für die Einreise in das jeweilige Aufnahmeland ein Visum
beantragen. Junge Menschen, die in einem EU-Mitgliedsstaat ansässig sind und eine Nicht-EU-
Staatsangehörigkeit/einen Nicht-EU-Pass besitzen, benötigen möglicherweise ebenfalls ein Visum, um in einen
anderen EU-Mitgliedsstaat einzureisen.

Alle ProjektträgerInnen sind gemeinsam dafür verantwortlich, dass alle erforderlichen Visa vor Beginn der
geplanten Aktivität in Ordnung sind. Es wird dringend empfohlen, die Visa rechtzeitig im Voraus zu beantragen,
da das Verfahren einige Wochen dauern kann.

Die Nationalagenturen und die Exekutivagentur stehen für weitere Ratschläge und Unterstützung zu Visa,
Aufenthaltsgenehmigungen, Sozialversicherung etc. zur Verfügung.

Die Kommission hat für TeilnehmerInnen am Programm JUGEND IN AKTION allgemeine Empfehlungen zur
Beantragung von Visa/Aufenthaltsgenehmigungen formuliert. Diese finden Sie auf der Website von JUGEND für
Europa unter http://www.jugend-in-aktion.de/service/downloads/aktion3/

Wie nimmt man teil?
Die genauen Bedingungen für die Teilnahme am Programm JUGEND IN AKTION hängen von der mit Ihrem
Projekt verbundenen Aktion oder Unteraktion ab. Die Teilnahmebedingungen für bestimmte Aktionen oder
Unteraktionen finden Sie in Teil B dieses Handbuches.
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die Selbstachtung sowie die Akzeptanz anderer Menschen zu stärken, die Aufgeschlossenheit zu fördern und
mehr über andere Kulturen und Werte unterschiedlicher Länder zu erfahren.
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Wie lauten die Regeln für die Gewährung von Zuschüssen?
Der Entwurf des Projektbudgets muss nach den folgenden Regeln für die Gewährung von Zuschüssen erfolgen:

Förderfähige Kosten Finanzierungs-
mechanismus Betrag* Bereitstellung

Verpflichtende
Angaben zur

Verwendung der
Mittel

Reisekosten

Reisekosten für Hin- und Rückreise
vom Heimatort zum Projektort.
Benutzung des günstigsten
Transportmittels zum niedrigsten
Tarif (Economy Class, Zugfahrkarte
2. Klasse).
Bei Wanderprojekten: Reisekosten
für die Anreise vom Heimatort zum
Startort der Aktivität sowie für die
Rückreise vom Veranstaltungsort, an
dem die Aktivität endet, zum
Heimatort.

Prozentualer
Anteil der
tatsächlichen
Kosten

70% der förderfähigen
Kosten Automatisch

Vollständiger Nachweis
der entstandenen
Kosten, Kopien von
Tickets/Rechnungen.

Reisekosten für Hin- und Rückreise
vom Heimatort zum Projektort.
Benutzung des günstigsten
Transportmittels zum niedrigsten
Tarif (Flugticket Economy Class,
Zugfahrkarte 2. Klasse).

Prozentualer
Anteil der
tatsächlichen
Kosten

100% der förderfähigen
Kosten

Vollständiger Nachweis
der entstandenen
Kosten, Kopien von
Tickets/Rechnungen.Vorbereitungs

besuch

+
Unterbringungskosten und andere
Kosten während des Besuches.

+
Festbetrag

+
A 1.1 x Anzahl der Nächte
(max. 2 Nächte) x Anzahl der
TeilnehmerInnen der
Entsendeorganisation

Bedingung:
Notwendigkeit und
Ziele des
Vorbereitungsbesuches
müssen im
Antragsformular
dargelegt werden

Beschreibung der
Ergebnisse im
Abschlussbericht.

Vorbereitungs
kosten

Alle direkt mit der Vorbereitung der
Aktivität und der TeilnehmerInnen im
Zusammenhang stehenden Kosten,
einschließlich Versicherung.

Festbetrag B 1.1 x Anzahl der
ProjektträgerInnen

Bedingung:
Vorbereitungsaktivitä-
ten müssen im
Antragsformular genau
dargelegt werden

Beschreibung der
Ergebnisse im
Abschlussbericht.
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B) Pauschal- und Festbeträge

Folgende Pauschal- und Festbeträge gelten für Aktion 1.1:

Kosten
Vorbereitungs-

besuch je
Teilnehmer und

Nacht

Vorbereitungs-
kosten je

Projektträger

Aktivitäts-
kosten

Aktivitäts-
kosten je

Projektträger

Aktivitäts-
kosten je

Teilnehmer
und Nacht

A1.1 B1.1 C1.1 D1.1 E1.1

Belgien 56 480 450 250 21

Bulgarien 46 480 340 190 18

Dänemark 60 480 560 310 23

Deutschland 48 480 450 250 18

Estland 48 480 390 220 18

Finnland 60 480 500 280 23

Frankreich 54 480 500 280 21

Griechenland 58 480 430 240 23

Irland 58 480 520 290 23

Island 56 480 490 270 23

Italien 52 480 490 270 23

Lettland 51 480 380 210 19

Liechtenstein 58 480 510 280 23

Litauen 51 480 380 210 19

Luxemburg 52 480 450 250 21

Malta 57 480 420 230 22

Niederlande 59 480 480 270 23

Norwegen 60 480 570 320 23

Österreich 51 480 470 260 23

Polen 51 480 380 210 19

Portugal 57 480 430 240 22

Rumänien 46 480 340 190 18

Schweden 60 480 490 270 23

Slowakische
Republik

51 480 410 230 20

Slowenien 51 480 410 230 19

Spanien 49 480 460 250 19

Tschechische
Republik

45 480 410 230 17

Türkei 46 480 340 190 18

Ungarn 47 480 380 210 19
Vereinigtes
Königreich 60 480 570 320 23

Zypern 46 480 420 240 17

Executive 48 480 450 250 18
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Agency









42

JUGEND IN AKTION - Programmhandbuch
__________________________________________________________________________

So wie ProjektträgerInnen Standardmaßnahmen zur Verbreitung und Verwendung ergreifen
können, können sie auch zusätzliche Maßnahmen einrichten, um den Wert der Ergebnisse ihres
Projektes zu verbreiten und hervorzuheben. Das Programm JUGEND IN AKTION bietet einen
weiteren finanziellen Anreiz für solche Maßnahmen an (siehe ,Regeln für die Gewährung von
Zuschüssen' in dieser Unteraktion). Beispiele für zusätzliche Maßnahmen zur Verbreitung und
Verwendung sind die Organisation öffentlicher Veranstaltungen (Präsentationen, Konferenzen,
Workshops…), die Erstellung audio-visueller Produkte (CD-Rom, DVD...), der Aufbau einer
langfristigen Zusammenarbeit mit den Medien (Reihe von Radio-/TV-/Presse-Beiträgen, Interviews,
Beteiligung an verschiedenen Radio-/TV-Programmen…), die Zusammenstellung von
Informationsmaterial (Newsletter, Prospekte, Broschüren, Handbücher über bewährte Praktiken…),
die Einrichtung eines Internetportals etc.
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Peer Coaching, d.h. die Unterstützung von Gleichaltrigen oder Kollegen derselben Altersgruppe, ist ein wichtiges
Instrument zur Anwendung in Jugendinitiativen, um effektive Coaching-Systeme auf lokaler Ebene zu entwickeln.

Ein Coach kann auch ein/e von den Nationalagenturen bereitgestellte/r BeraterIn sein, der/die während der
Entwicklung des Projektes mehrmals mit der Gruppe junger Menschen zusammenkommt, üblicherweise zu
Beginn, in der Mitte und am Ende des Prozesses.

Die Nationalagenturen können Treffen zwischen potenziellen und ehemaligen Förderempfängern/-
empfängerinnen von Jugendinitiativen organisieren, um die Entwicklung von Peer-Coaching-Systemen zu
ermöglichen. Weitere Informationen über Coaching bei Jugendinitiativen erhalten Sie bei Ihrer Nationalagentur.

Multi-Measure-Projekte - Aktion 1
Jugendinitiativen können Teil eines mehrere Maßnahmen umfassenden Projektes gemäß Aktion 1 sein. Nähere
Informationen siehe unter ‚Multi-Measure-Projekte' dieser Aktion.

Youthpass

Jede Person, die an einem Projekt von JUGEND IN AKTION im Rahmen dieser Aktion teilgenommen hat, hat
Anspruch auf ein Youthpass-Zertifikat, in dem die während des Projektes erworbene nicht-formale und informelle
Lernerfahrung beschrieben und bestätigt wird. Ab April 2010 wird es technisch möglich sein, in dieser Aktion
Youthpass-Zertifikate auszustellen. Nähere Informationen zum Youthpass finden Sie in Teil A dieses Handbuches
oder unter www.youthpass.eu.

Beispiel für eine Jugendinitiative
12 junge Menschen aus der Türkei haben ein Projekt mit der Zielsetzung entwickelt, Kindern, die gezwungen
sind, auf der Straße zu arbeiten, grundlegende Computerkenntnisse zu vermitteln. Die Gruppe kooperierte mit
einer lokalen NRO zusammen, die regelmäßig mit diesen Kindern arbeitet. Auf der Grundlage einer Diskussion mit
den Kindern lernte die Gruppe deren Situation kennen und fragte die Kinder, was sie gern tun würden: so wurde
die Idee eines Computerlehrgangs geboren. Der Lehrgang dauerte drei Monate und das Projekt hat 70 Kinder
erreicht.

„Nun, für mich persönlich war am wichtigsten, dass das Projekt es mir ermöglicht hat, das zu tun, was ich wollte!
Wissen Sie, mich hat die Situation dieser Straßenkinder bewegt. Ich wollte etwas tun! Man kann ihnen
nahekommen und eine Vorstellung von ihrer Realität bekommen, aber man braucht einen Rahmen, um wirklich
mit ihnen zu arbeiten, und genau das haben wir mit dem Projekt der Jugendinitiative erreicht! Der Kontakt mit
dem lokalen Jugendzentrum und der NRO, die mit uns zusammengearbeitet haben, war sehr hilfreich und wichtig
für das Projekt. Wir haben verschiedene soziale Aktivitäten organisiert und den Kindern so die Chance gegeben,
sich weniger ausgegrenzt zu fühlen. Wir hatten das Gefühl, dass es uns gelungen ist, ihnen zu helfen, dass sie
etwas Nützliches gelernt und die Erfahrung auch genossen haben". (Türkisches Mitglied der Gruppe)
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Besuch (nur bei
transnationalen
Jugend-
initiativen)

+
Zusätzliche Summe als Beitrag zu den
Unterbringungskosten und anderen
Kosten während des Besuches.

+
Standardbetrag

+
D 1.2 x Anzahl der Nächte
(max. 2 Nächte) x Anzahl der
TeilnehmerInnen des
Entsendepartners (1 oder 2
TeilnehmerInnen; eine/r
davon kann der Coach sein)

Beschreibung der Ergebnisse im
Abschlussbericht.

Reisekosten
(nur bei
transnationalen
Jugend-
initiativen)

Reisekosten für Hin- und Rückreise
vom Wohnort zum Projektort.
Benutzung des günstigsten
Transportmittels zum niedrigsten
Tarif (Flugticket Economy Class,
Zugfahrkarte 2. Klasse).

Prozentsatz der
tatsächlichen
Kosten

70% der förderfähigen
Kosten Automatisch

Vollständiger Nachweis der
entstandenen Kosten, Kopien von
Tickets/Fahrkarten/Rechnungen.

Es sind grundsätzlich diejenigen Pauschal- und Festbeträge des Landes, in dem die Aktivität stattfindet, anzuwenden.

* Wichtig: Die Pauschal- und Festbeträge variieren je nach Land. Der Antragsteller muss die Pauschal- und Festbeträge desjenigen Landes beantragen, in dem die Aktivität
stattfindet (bei transnationalen Jugendinitiativen müssen die Pauschal- und Festbeträge desjenigen Landes angewendet werden, in dem der Großteil des Projekts stattfindet). Die für
die einzelnen Länder geltenden Beträge sind in Tabelle B aufgeführt. Es müssen die Werte aus der entsprechenden Spalte (A, B, C) und Zeile (Land) angewendet werden.
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B) Pauschal- und Festbeträge

Folgende Pauschal- und Festbeträge gelten für Aktion 1.2:

Aktivitätskosten
(Transnationale J.

Init.)

Aktivitätskosten
(Nationale J.Init.)

Kosten für den
Coach

Vorbereitender
Planungsbesuch
pro TN pro Nacht

A1.2 B1.2 C1.2 D1.2

Belgien 8.000 5.500 1.000 56

Bulgarien 6.100 4.200 750 46

Dänemark 10.000 6.900 1.250 60

Deutschland 8.000 5.500 1.000 48

Estland 6.900 4.700 850 48

Finnland 8.900 6.100 1.100 60

Frankreich 9.000 6.200 1.100 54

Griechenland 7.600 5.300 950 58

Irland 8.800 6.000 1.100 56

Island 9.200 6.300 1.150 58

Italien 8.700 6.000 1.100 52

Lettland 6.800 4.600 850 51

Liechtenstein 9.100 6.200 1.150 58

Litauen 6.700 4.600 850 51

Luxemburg 8.000 5.500 1.000 52

Malta 7.500 5.200 950 57

Niederlande 8.500 5.900 1.050 59

Norwegen 10.100 6.900 1.250 60

Österreich 8.300 5.700 1.050 51

Polen 6.800 4.600 850 51

Portugal 7.600 5.200 950 57

Rumänien 6.100 4.200 750 46

Schweden 8.800 6.000 1.100 60

Slovakei 7.400 5.100 900 51

Slowenien 7.300 5.000 900 51

Spanien 8.100 5.600 1.000 49

Tschechische Republik 7.200 5.000 900 45

Türkei 6.100 4.200 750 46

Ungarn 6.700 4.600 850 47

Vereinigtes Königreich 10.100 6.900 1.250 60

Zypern 7.500 5.200 950 46















56

JUGEND IN AKTION - Programmhandbuch
__________________________________________________________________________

Was sollten Sie noch über ein Projekt der partizipativen
Demokratie für junge Menschen wissen?

Multi-Measure-Projekte - Aktion 1
Projekte der partizipativen Demokratie für junge Menschen können Teil eines mehrere Maßnahmen umfassenden
Projektes gemäß Aktion 1 sein. Nähere Informationen siehe ,Multi-Measure-Projekte' dieser Aktion.

Beteiligung von Entscheidungsträgern/-trägerinnen bzw. Fachleuten an
einem Projekt der partizipativen Demokratie für junge Menschen
Bei einer im Projekt vorgesehenen Beteiligung von Entscheidungsträgern/-trägerinnen bzw. Fachleuten an der
Aktivität können die direkt mit dieser Beteiligung verbundenen Kosten (Reisekosten, Verpflegung, Unterbringung,
Visa, spezifische Anforderungen etc.) nicht von dem Zuschuss von JUGEND IN AKTION abgedeckt werden.
Diese Kosten sollten über andere finanzielle Beiträge zu dem Projekt finanziert werden (eigene Ressourcen der
ProjektträgerInnen und/oder nationale, regionale, lokale oder private Unterstützung).

Unabhängige ProjektträgerInnen
Obwohl ProjektträgerInnen miteinander verbunden oder an ein gemeinsames Netzwerk angeschlossen sein
können, darf sich ein/e ProjektträgerIn im Zusammenhang mit einem Projekt der partizipativen Demokratie für
junge Menschen bezüglich der Entscheidung über seine Tätigkeit oder ihrer Umsetzung bzw. Finanzierung nicht in
einem Abhängigkeitsverhältnis zu einem/r anderen ProjektträgerIn befinden.

Beispiel für ein Projekt der partizipativen Demokratie für junge Menschen
Die Kommunen Mynämäki und Lieto in Finnland sowie zwei Jugendgruppen der Kommune Kjølleford in Norwegen
führen ein Jugend-Demokratieprojekt in beiden Ländern durch. Das Projekt wird von einer Kerngruppe
organisiert, die aus 16 Jugendlichen besteht, und von Jugend-Experten mit Fachkenntnissen in politischen
Entscheidungsprozessen unterstützt. Die Jugendlichen sind größtenteils zwischen 15 und 17 Jahre alt, einige von
ihnen engagieren sich in lokalen Jugendräten. Sie alle kommen aus kleinen und abgeschiedenen Gemeinden. Das
Ziel des Projekts ist, etwas über politische Entscheidungsprozesse zu erfahren sowie junge Menschen und
Entscheidungsträger näher zusammen zu bringen. Als konkrete Maßnahme des Projekts gestalten die
Jugendlichen einen Traumort mit idealen Beschlussfassungs-Strukturen. Sie verknüpfen die entworfenen
theoretischen Strukturen mit der Europäischen Bürgerschaft und beschäftigen sich mit der europäischen Identität
junger Menschen. Die Gruppen simulieren die Gesetzgebung in Stadträten und werden bei ihrer Arbeit Elemente
repräsentativer Demokratie untersuchen. Durch nationale und gemeinsame Seminare werden die Jugendlichen
einen Antrag entwerfen, der darauf abzielt, die Partizipation von jungen Menschen in Entscheidungsprozessen zu
stärken. Während seiner Laufzeit wird das Projekt von Politikern unterstützt, die Meinungen der Jugendlichen in
ihre Gesetzgebungsstrukturen einbringen werden. Ein Journalist wird den Fortschritt der Initiative ebenfalls
verfolgen sowie Artikel darüber verfassen.
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Rolle der
ProjektträgerInnen

ProjektträgerInnen, die an dem EFD-Projekt beteiligt sind, übernehmen folgende
Aufgaben und Rollen:
Koordinierende/Antrag stellende Organisation (CO) des Projektes,
Entsendeorganisation (SO) bei einer oder mehreren Aktivitäten,
Aufnahmeorganisation (HO) bei einer oder mehreren Aktivitäten.

Es gibt nur eine CO pro EFD-Projekt, unabhängig von der in dem Projekt
vorgesehenen Anzahl an EFD-Aktivitäten und Projektträgern/-trägerinnen. Die CO
muss nicht unbedingt, kann aber eine SO oder HO in dem Projekt sein. Bei EFD-
Projekten mit nur einem/r Freiwilligen fungiert entweder die SO oder die HO als CO.

Anzahl der
Partnerorganisationen

EFD-Einzelaktivität: zwei ProjektträgerInnen (eine SO + eine HO) aus
verschiedenen Ländern, davon mindestens eine/r aus einem EU-Mitgliedsland.
EFD-Gruppenaktivität: zwei oder mehrere ProjektträgerInnen (eine oder mehrere
SOs + eine oder mehrere HOs) aus verschiedenen Ländern, davon mindestens eine/r
aus einem EU-Mitgliedsland.

Bei dem EFD-Projekt übersteigt die Anzahl der ProjektträgerInnen aus Partnerländern
nicht die Anzahl der ProjektträgerInnen aus Programmländern. Die einzelne EFD-
Aktivität ist von diesem Kriterium nicht betroffen, solange diese Regel in dem
gesamten EFD-Projekt beachtet wird.

Förderfähige
TeilnehmerInnen

Junge Menschen im Alter zwischen 18 and 30 Jahren mit rechtmäßigem Wohnsitz im
Land der Entsendeorganisation.
Freiwillige werden unabhängig von ihrem Hintergrund ausgewählt.
Freiwillige mit erhöhtem Förderbedarf können ab 16 Jahren teilnehmen.
Die Freiwilligen können auch erst nach Einreichung des Antrages benannt werden.

Ein/e Freiwillige/r kann nur einmal einen Europäischen Freiwilligendienst absolvieren.

Ausnahme: Freiwillige mit erhöhtem Förderbedarf können an mehreren EFD-
Projekten teilnehmen, vorausgesetzt, die Gesamtdauer der kombinierten Dienstzeiten
überschreitet nicht 12 Monate.

Anzahl der
TeilnehmerInnen

EFD-Projekt: zwischen 1 und 100 Freiwillige. EFD-Einzelaktivität: 1 Freiwillige/r.
EFD-Gruppenaktivität: zwischen 2 und 100 Freiwillige.

Wenn Partnerländer an einem Projekt beteiligt sind, darf die Anzahl der Freiwilligen
aus den Partnerländern in dem Projekt die Anzahl der Freiwilligen aus
Programmländern nicht übersteigen. Ausnahme: EFD-Projekte mit nur einem/r
Freiwilligen aus einem Partnerland.

Projektort des
Dienstes

Der Dienst wird in einem Programm- oder in einem Partnerland absolviert, in dem
der/die Freiwillige nicht seinen Wohnsitz hat. Die Zulässigkeit des Projektortes des
EFD ist abhängig vom Herkunftsland des/r Freiwilligen.

Ein/e Freiwillige/r aus einem Programmland kann seinen/ihren Dienst in einem
anderen Programmland, einem benachbarten Partnerland oder einem Partnerland
weltweit leisten.
Ein/e Freiwillige/r aus einem benachbarten Partnerland oder einem
anderen Partnerland weltweit muss seinen/ihren Dienst in einem Programmland
absolvieren.

Projektdauer Bis zu 24 Monate.

Dauer des Dienstes

EFD-Einzelaktivität oder EFD-Gruppenaktivität mit weniger als 10
Freiwilligen: die Dienstdauer beträgt mindestens 2 Monate und höchstens 12
Monate.
EFD-Gruppenaktivität mit mindestens 10 Freiwilligen: die Dienstdauer beträgt
mindestens 2 Wochen und höchstens 12 Monate.
EFD-Aktivität mit jungen Menschen mit erhöhtem Förderbedarf: die
Dienstdauer beträgt mindestens 2 Wochen und höchstens 12 Monate.

Dienstprogramm Eine Übersicht über das EFD-Projekt und ein exemplarischer Wochenplan jeder EFD-
Aktivität des Projektes muss dem Antragsformular beigelegt werden.
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Einführungstraining
Dieses Training findet bei der Ankunft im Aufnahmeland statt. Es bietet Freiwilligen eine Einführung in ihr
Aufnahmeland und ihre Umgebung und hilft ihnen, einander kennen zu lernen. Das Training dauert
durchschnittlich sieben Tage.

Zwischentreffen (obligatorisch nur für Dienste mit einer Dauer von mehr als 4
Monaten)

Das Zwischentreffen bietet den Freiwilligen die Gelegenheit, ihre bis dahin gesammelten Erfahrungen zu
bewerten und anderen Freiwilligen aus anderen Projekten im Aufnahmeland zu begegnen. Die Dauer dieser
Veranstaltung beträgt durchschnittlich zweieinhalb Tage.

Rückkehrseminar

Beim Rückkehrseminar wird der Europäische Freiwilligendienst ausgewertet: Ziele, Zielsetzungen, Motivation,
Erwartungen und während des Dienstes verrichtete Aufgaben. Das Rückkehrseminar bringt die Freiwilligen und
ihre Entsendeorganisationen mit dem Ziel zusammen, über das, was während des Freiwilligendienstes geschehen
ist, nachzudenken und die von den Entsendeorganisationen geleistete Unterstützung und Kommunikation zu
bewerten. Es fördert außerdem die Wiedereingliederung der Freiwilligen in ihrem Heimatland. Die Dauer dieser
Veranstaltung beträgt durchschnittlich drei Tage.

Wer organisiert die EFD-Begleitseminare?

EFD-Freiwillige haben das Recht und die Pflicht, an diesen Begleitseminaren teilzunehmen. Die Verantwortlichkeit
für die Organisation der EFD-Begleitseminare hängt davon ab, wo die Veranstaltungen stattfinden sollen.

In Programmländern werden die Begleitseminare von den Nationalagenturen organisiert (auch für die
Freiwilligen aus Projekten, die von der Exekutivagentur genehmigt wurden).

In Süd-Ost-Europa (SEE) werden die Begleitseminare vom SALTO SEE Resource Centre organisiert (auch für
die Freiwilligen aus Projekten, die von der Exekutivagentur genehmigt wurden).

Sobald eine Bewilligung durch die National- oder Exekutivagentur mitgeteilt worden ist, sollte die Antrag stellende
Organisation umgehend die zuständige Nationalagentur (bei EFD-Projekten mit Programmländern) oder das
SALTO SEE Resource Centre (für Projekte in Süd-Ost-Europa) kontaktieren, um diesen zu ermöglichen,
ausreichende Begleitseminarangebote für die involvierten Freiwilligen zur Verfügung zu stellen.

Die Agentur, die den Zuschuss gewährt (National- oder Exekutivagentur), kann in Ausnahmefällen
FörderempfängerInnen zusätzliche Fördermittel für alle oder einige selbst organisierte Begleitseminare bewilligen,
wenn besondere Umstände vorliegen und diese im Antrag dargelegt werden. Die Gewährung dieser zusätzlichen
EU-Fördermittel zur Durchführung eigenverantwortlich organisierter Begleitseminare muss im Antragsformular
beantragt und begründet werden und den in diesem Handbuch zu Grunde gelegten Förderrichtlinien entsprechen.

In jedem Fall sind die FörderempfängerInnen aufgefordert, zusätzliche Trainings- und Auswertungsangebote für
die Freiwilligen zur Verfügung zu stellen, auch wenn dafür keine gesonderten Fördermittel bewilligt wurden.

In allen anderen Partnerländern wird das Training von Entsende-, Aufnahme- oder Koordinierenden
Organisationen des EFD im Einklang mit dem Training für Freiwillige: Richtlinien und minimale Qualitätsstandards
der Europäischen Kommission (siehe: Website der Kommission) organisiert. FörderempfängerInnen, die diese
Trainings organisieren, werden finanziell unterstützt (siehe Regeln für die Gewährung von Zuschüssen); die
zusätzliche finanzielle Unterstützung muss im Antragsformular beantragt werden.

In Osteuropa und dem Kaukasus unterstützt das SALTO EECA Ressourcenzentrum die EFD-Begleitseminare, die in
den EECA-Ländern organisiert werden, hauptsächlich durch die Fortbildung von TrainerInnen und
ProjektträgerInnen.

Was ist eine Akkreditierung von EFD-Projektträgern/-trägerinnen?
Mit der Akkreditierung erhält man Zugang zum EFD. Sie garantiert, dass die Mindestqualitätsstandards des EFD
erfüllt werden.
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Beschaffenheit der Aufgaben des Dienstes oder der Projektkontext es rechtfertigen, kann ein spezifischeres Profil
des/der Freiwilligen erstellt werden, aber auch in diesem Fall ist die Auswahl auf Grund von beruflichen oder
bildungsmäßigen Qualifikationen ausgeschlossen.

EFD-Versicherung
Jede/r EFD-Freiwillige muss in der vom Programm JUGEND IN AKTION für EFD-Freiwillige vorgesehenen
Gruppenversicherung versichert werden, die die Deckung durch nationale Sozialversicherungssysteme – falls
zutreffend – ergänzt.

Die Koordinierende Organisation ist in Zusammenarbeit mit den Entsende- und Aufnahmeorganisationen für den
Abschluss der Versicherung für die Freiwilligen verantwortlich. Diese Versicherung muss vor der Abreise der
Freiwilligen für die Dauer des Dienstes erfolgen.

Ein Versicherungsleitfaden mit allen Informationen über die Deckung und bereitgestellte Unterstützung sowie
Anleitungen über den Abschluss einer Versicherung online ist unter http://www.europeanbenefits.com verfügbar.

Youthpass
Jede Person, die an einem Projekt von JUGEND IN AKTION im Rahmen dieser Aktion teilgenommen hat, hat
Anspruch auf ein Youthpass-Zertifikat, in dem die während des Projektes erworbene nicht-formale und informelle
Lernerfahrung beschrieben und bestätigt wird. Nähere Informationen zum Youthpass finden Sie in Teil A dieses
Handbuches oder unter www.youthpass.eu.

Welche Unterstützung ist verfügbar?
Innerhalb des Europäischen Freiwilligendienstes wird den jungen Menschen und Projektträgern/-trägerinnen von
den Nationalagenturen und den EFD-Beratungs- und Unterstützungsorganisationen auf nationaler Ebene sowie
von der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur und der Kommission auf europäischer Ebene
qualitative und fachliche Unterstützung gewährt.

Die Unterstützung besteht darin, auf Wunsch bei der Suche nach Freiwilligen und EFD-Entsende- und –
Aufnahmeorganisationen sowie nach Koordinierenden Organisationen behilflich zu sein und die auf gemeinsamen
Interessen, Profilen und Erwartungen basierende Abstimmung zwischen Freiwilligen und Organisation zu
unterstützen.

Hierbei soll hauptsächlich denjenigen geholfen werden, die beim EFD mitwirken möchten, aber noch nicht über
die notwendigen europäischen oder internationalen Kontakte verfügen. In diesem Zusammenhang kann auch die
Internet-Datenbank akkreditierter EFD-Organisationen eine große Hilfe sein:
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm.

Andere Hilfsleistungen können ebenfalls angeboten werden. Bitte wenden Sie sich an Ihre Nationalagentur oder
an die Exekutivagentur, wenn Sie nähere Informationen wünschen.

Wenn das Projekt bewilligt ist, kann darüber hinaus das Youth-Helpdesk der Exekutivagentur, die allen an einem
EFD-Projekt beteiligten Freiwilligen in Krisen-/Gefahrensituationen und bei der Ausstellung von Visa behilflich ist,
zusätzliche Unterstützung leisten: http://eacea.ec.europa.eu/youth/programme/index_en.htm#helpdesk

EFD-Beratungs- und -Unterstützungsorganisationen
Zur Ergänzung der EFD-Dienste bestimmen die Nationalagenturen aus der Zivilgesellschaft und aus dem
öffentlichen Sektor EFD-Beratungs- und –Unterstützungsorganisationen. Sie helfen auf Wunsch bei der Suche
nach Freiwilligen und EFD-Entsende- und –Aufnahmeorganisationen. Außerdem können sie als Vermittler bei der
Abstimmung von Interessen, Profilen und Erwartungen zwischen den Freiwilligen und den Organisationen dienen
und beim Aufbau von Partnerschaften behilflich sein. Die Verantwortung für den tatsächlichen Einstellungs- und
Auswahlprozess für die Freiwilligen obliegt allerdings weiterhin den Entsende-/Aufnahme-/Koordinierenden
Organisationen und kann nicht von EFD-Beratungs- und -Unterstützungsorganisationen oder Nationalagenturen
übernommen werden.

Neben diesen Kernaufgaben können EFD-Beratungs- und –Unterstützungsorganisationen auch bei der
Ausarbeitung des thematischen oder geografischen Umfanges des EFD oder beim Ansprechen einer bestimmten
Zielgruppe behilflich sein. Das genaue Paket an Diensten wird von den Nationalagenturen unter Berücksichtigung
der Prioritäten von JUGEND IN AKTION, der jeweiligen Kapazitäten und der Situation des EFD in einem
konkreten Land festgelegt. In begründeten Fällen kann eine ähnliche beratende und unterstützende Rolle auch
Einzelpersonen übertragen werden. EFD-Beratungs- und –Unterstützungsorganisationen können selbst ebenfalls
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I. Projektvorbereitung einschließlich Kontakte mit Organisationen, Ausarbeitung des Auswahlprozesses
für die Freiwilligen, des Zeitplans für alle Aktivitäten etc. (10 bis 12/2008: 3 Kalendermonate)

Aktivität 1

Vorbereitung der 2
Freiwilligen

(Training vor der
Abreise etc.)

Dienst
(2 Monate) Auswertung der Aktivität mit den

Freiwilligen und Unterstützung bei der
Wiedereingliederung

Aktivität 2

Vorbereitung der
20 Freiwilligen

(Training vor der
Abreise etc.)

Dienst
(6 Monate)

+ Bewertung
in der

Projektmitte

Auswertung der Aktivität mit den
Freiwilligen und Unterstützung bei der

Wiedereingliederung
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Aktivität 3

Vorbereitung
des/der Freiwilligen

(Vorbereitungsbesuch
möglich, da es sich
um eine integrative
Aktivität handelt,
Training vor der
Abreise etc.)

Dienst
(12 Monate)

+ Bewertung
in der

Projektmitte

Auswertung der Aktivität mit dem/der
Freiwilligen und Unterstützung bei der

Wiedereingliederung

III. Projektbewertung (Abschlussbericht etc.) (04 und 05/2010: 2 Monate)
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B) Überblick über die Gewährung von zusätzlichen Zuschüssen für Projekte mit jungen Menschen mit erhöhtem
Förderbedarf in Aktion 2

Förderfähige Kosten Finanzierungs-
mechanismus Betrag* Bereitstellung Verpflichtende Angaben zur

Verwendung der Mittel
Reisekosten für Hin- und Rückreise
vom Heimatort zum Projektort.
Benutzung des günstigsten
Transportmittels zum niedrigsten Tarif
(Flugticket Economy Class,
Zugfahrkarte 2. Klasse).

Prozentualer
Anteil der
tatsächlichen
Kosten

100% der förderfähigen Kosten Vollständiger Nachweis der
entstandenen Kosten, Kopien
von Tickets/Rechnungen.

Kosten für einen
Vorbereitungs-
besuch

+
Unterbringungskosten und andere
Kosten während des Besuches.

+
Standardbetrag

+
E.2 x Anzahl der Nächte (max. 2
Nächte) x Anzahl der TeilnehmerInnen
der Entsendeorganisation

Bedingung: Notwendigkeit
und Ziele des
Vorbereitungsbesuches
müssen im Antragsformular
dargelegt werden

Beschreibung der Ergebnisse im
Abschlussbericht.

Kosten für
besondere
Betreuung
(„Reinforced
mentorship”)

Kosten, die direkt mit einer
zusätzlichen persönlichen Betreuung
von Freiwilligen mit erhöhtem
Förderbedarf während der
Vorbereitung und der EFD-Aktivität im
Ausland im Zusammenhang stehen.

Standardbetrag F.2 x Anzahl der Freiwilligen x Anzahl
der Dienstmonate im Ausland

Bedingung: Notwendigkeit
und Ziele der besonderen
Betreuung sowie die
Einzelheiten der
persönlichen Betreuung
müssen im Antragsformular
begründet und dargelegt
werden

Beschreibung der Ergebnisse im
Abschlussbericht.

Außergewöhn-
liche Kosten

Kosten, die in direktem
Zusammenhang mit Freiwilligen mit
erhöhtem Förderbedarf/besonderen
Bedürfnissen stehen.

Prozentualer
Anteil der
tatsächlichen
Kosten

100% der förderfähigen Kosten Bedingung: der Antrag auf
finanzielle Unterstützung für
außergewöhnliche Kosten
muss im Antragsformular
begründet werden

Vollständiger Nachweis der
entstandenen Kosten, Kopien
von Rechnungen/Belegen.

Es sind grundsätzlich diejenigen Pauschal- und Festbeträge des Landes, in dem der EFD geleistet wird, anzuwenden.

* Wichtig: Die Pauschal- und Festbeträge variieren je nach Land. Die Antrag stellende Organisation muss die Pauschal- und Standardbeträge desjenigen Landes beantragen, in dem
der EFD geleistet wird. Die für die einzelnen Länder geltenden Beträge sind in den unten stehenden Tabellen C und E aufgeführt. Es müssen die Werte aus der entsprechenden Spalte
(A, B, C) und Zeile (Land) angewendet werden.

Welche Kosten können unter der Rubrik „Außergewöhnliche Kosten” übernommen werden?
Förderfähige außergewöhnliche Kosten sind Kosten, die im Zusammenhang mit jungen Menschen mit erhöhtem Förderbedarf und/oder besonderen Bedürfnissen entstehen.

In diesem Fall kann der Zuschuss z.B. für Arztbesuche, Gesundheitsvorsorge, zusätzliches Sprachtraining oder Unterstützung im sprachlichen Bereich, zusätzliche Vorbereitung,
spezielle Räumlichkeiten oder Ausstattungsgegenstände, zusätzliche Begleitpersonen, zusätzliche persönliche Ausgaben im Falle wirtschaftlicher Benachteiligung, Übersetzungs-
/Dolmetscharbeiten gewährt werden.

Eine Definition der förderfähigen und nicht förderfähigen Kosten finden Sie in Teil C dieses Handbuches.
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C) Pauschal- und Festbeträge

Folgende Pauschal- und Festbeträge gelten für Aktion 2:

Entsendepauschale
pro Freiwilligen

Aufnahmepauschale
pro Freiwilligen pro

Monat

Koordinierungskosten
pro Organisation

Koordinierungskosten
pro Freiwilligen

Vorbereitender
Planungsbesuch
pro Freiwilligen

pro Nacht

Kosten für
besondere

Betreuung pro
Freiwilligen pro

Monat
A.2 B.2 C.2 D.2 E.2 F.2

Österreich 480 470 130 100 51 250

Belgien 480 520 130 100 56 250

Bulgarien 480 430 130 100 46 250

Zypern 480 540 130 100 46 250

Tschechische Republik 480 420 130 100 45 250

Dänemark 480 560 130 100 60 250

Estland 480 450 130 100 48 250

Finnland 480 560 130 100 60 250

Frankreich 480 500 130 100 54 250

Deutschland 480 450 130 100 48 250

Griechenland 480 540 130 100 58 250

Ungarn 480 440 130 100 47 250

Island 480 540 130 100 56 250

Irland 480 540 130 100 58 250

Italien 480 540 130 100 52 250

Lettland 480 480 130 100 51 250

Liechtenstein 480 540 130 100 58 250

Litauen 480 470 130 100 51 250

Luxemburg 480 540 130 100 52 250

Malta 480 530 130 100 57 250

Niederlande 480 550 130 100 59 250
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Norwegen 480 560 130 100 60 250

Polen 480 470 130 100 51 250

Portugal 480 530 130 100 57 250

Rumänien 480 430 130 100 46 250

Slowakische Republik 480 480 130 100 51 250

Slowenien 480 510 130 100 51 250

Spanien 480 460 130 100 49 250

Schweden 480 560 130 100 60 250

Türkei 480 430 130 100 46 250

Vereinigtes Königreich 480 560 130 100 60 250

Benachbarte Partnerländer 480 360 130 100 48 200






































































































































































